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STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 DB/Vorlage Nr. BV/0816/2018 

 

Datum: 14 

.11.2018 

 

zur Behandlung in Sitzung:  

                - öffentlich - 

 
Einreicher/zuständige Dienststelle:  

02.21 - Referent für soziale Teilhabe und 

Integration 

 

 

 

Betrifft:  Mietzuschuss für die Kleiderkammer für Flüchtlinge in der 

Eisenbahnstraße 84, Evangelischer Kirchenkreis Barnim 

 

Beratungsfolge: 

 

Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport 05.12.2018 Einvernehmensherstellung 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport der Stadt Eberswalde stellt 

Einvernehmen her über den Zuschuss in Höhe von 3.120,00 Euro für das Jahr 2019 an den 

Evangelischen Kirchenkreis Barnim für die Kostenbeteiligung an der Miete für die 

Räumlichkeiten der Kleiderkammer für Flüchtlinge und sozial bedürftige Menschen in der 

Eisenbahnstraße 84, 16225 Eberswalde. 

 

 

Boginski  

Bürgermeister  

 

Anlagen 

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die kommunale Förderung von sozialen 

Maßnahmen und Initiativen in der Stadt Eberswalde
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Fin. Auswirkungen:     Ja:       Nein:          

 

Haus-

haltsjahr 

Ertrag / Aufwand 

bzw. Einzahlung/ 

Auszahlung 

Produkt-

gruppe 

 

Sachkonto 

 

Planansatz gesamt 

(in €) 

Aktueller 

Ertrag bzw. 

Aufwand 

(in €) 

a) Ergebnishaushalt: 

2019 Aufwand 33.10 531800 66.000,00 3.120,00 

      

      

      

b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmenummer:                                                       ) 

2019 Auszahlung 33.10 731800 66.000,00 3.120,00 

      

      

Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt als Anlage bei:  Ja:                           

                                                                                  nicht erforderlich:    

Erläuterung: Beträge sind vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses 2019 

 

Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich:  Ja:     Nein:    

 

Abstimmung erfolgte:                                                             Ja:     Nein:    

 

Mitzeichnung Amtsleiter/in: Mitzeichnung Kämmerer/in: Mitzeichnung Dezernent/in: 

   

 

Sachverhaltsdarstellung: 

Der Evangelische Kirchenkreis möchte seine Arbeit der Kleiderkammer für Geflüchtete und 

bedürftige Menschen fortsetzen. Gemäß eingereichtem Antrag wird dazu ein Zuschuss über 

50% für die jährliche Bruttowarmmiete in Höhe von 6.240,00€ für das Jahr benötigt. Das 

entspricht einem Zuschuss i.H.v. 3.120,00€. 

Die Kleiderkammer besteht seit 2015 und verfolgt einen integrativen Ansatz. Geflüchtete und 

nicht geflüchtete Bedürftige engagieren sich ehrenamtlich bei der Mitarbeit in der 

Kleiderkammer. Die Stadt Eberswalde entsendet eine Bundesfreiwilligendienstleistende zur 

Unterstützung der Kleiderkammer. Diese Zusammenarbeit soll auch künftig fortgesetzt 

werden. 

Nach Prüfung durch die Verwaltung entspricht der Förderantrag der Richtlinie für die 

kommunale Förderung von sozialen Maßnahmen und Initiativen in der Stadt Eberswalde. 

Der Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur und Sport stellt Einvernehmen vorbehaltlich des 

Beschlusses zum Haushalt 2019 her. 
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